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Verwendung der Bachelor-Übergangstabelle 

Die Studierenden haben die Möglichkeit, die von ihnen nach alter Ordnung absolvierten Module (im Beispiel blau) sowie die 
dadurch erfüllten Module nach neuer Ordnung (im Beispiel mit Häkchen) zu markieren und dann der vierten Spalte zu 
entnehmen, welche Module sie noch absolvieren müssen (im Beispiel rot markiert). 

Beispiel: Die/Der Studierende hat sämtliche Module der Assessmentstufe nach alter Ordnung absolviert: 

Module nach alter Ordnung ECTS  Module nach neuer Ordnung 
bzw. Übergangsordnung 

ECTS Hinweise 

Assessmentstufe Assessment- und Aufbaustufe 

Einführung in die 
Rechtswissenschaft 

3 erfüllt Einführung in die 
Rechtswissenschaft                    

3  

Juristische Arbeitstechnik & 
Methodenlehre 

6 

erfüllt 

Methodenlehre und 
Rechtstheorie                          

3  

Juristisches Arbeiten  3 

Fallbearbeitung  3 

Privatrecht I (OR AT, Personen-
recht, Haftpflichtrecht) 

15 

erfüllt 

Privatrecht I 
(Personenrecht) 

 

4.5 Privatrecht II nach neuer Ordnung: 
Die Inhalte der Module Privatrecht I und 
II nach altem Recht werden nach neuem 
Recht auf drei Module aufgeteilt. Damit 
die erforderlichen Kompetenzen ohne 
inhaltliche Wiederholung erworben 
werden können, wird in der Übergangs-
phase zusätzlich zum «neuen» Modul 
Privatrecht II das Modul Obligationen-
recht BT (Übergangsmodul) mit 
separater Prüfung angeboten.  

Privatrecht II (OR, 
Haftpflichtrecht) 

 

19.5 

Strafrecht I (AT, BT I) 15 erfüllt Strafrecht I (AT)  12  

Öffentliches Recht I 
(Staatsrecht) 

15 
erfüllt 

Öffentliches Recht I 
(Staatsrecht, 
Grundrechte) 

 
18  

Rechtsgeschichte 6 erfüllt Rechtsgeschichte (BLaw)  6  

Aufbaustufe  

Römisches Privatrecht 6 erfüllt Römisches Privatrecht 7.5  

Privatrecht II (OR BT, Sachen-
recht, Familienrecht, Erbrecht) 

18 

erfüllt 

Privatrecht III (Sachenrecht, 
Familienrecht, Erb-/Güter-
recht) 

16.5 Obligationenrecht BT 
(Übergangsmodul): 
Die Inhalte der Module Privatrecht I und 
II nach altem Recht werden nach neuem 
Recht auf drei Module aufgeteilt. Damit 
die erforderlichen Kompetenzen ohne 
inhaltliche Wiederholung erworben 
werden können, wird in der Übergangs-
phase zusätzlich zum «neuen» Modul 
Privatrecht II das Modul Obligationen-
recht BT (Übergangsmodul) mit 
separater Prüfung angeboten. 

Obligationenrecht BT 
(Übergangsmodul) 

6 

Öffentliches Recht II & III 
(Grundrechte, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, Öffentliches 
Verfahrensrecht) 

15 

erfüllt 

Öffentliches Recht II 
(Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Öffentliches Verfahrensrecht) 

12  

 
  muss von 

Studierenden in 
der Übergangs-
regelung nicht 
erfüllt werden 

Proseminar 3  

Handels- und Wirtschaftsrecht 
(Gesellschaftsrecht, 
Wettbewerbsrecht) 

12 
erfüllt 

Handels- und Wirtschaftsrecht I 
(Gesellschaftsrecht) 

12  

Wahlpflichtmodul Grundlagen 6 erfüllt Wahlpflichtmodul Grundlagen 3  

2 Fallbearbeitungen Aufbaustufe 6 erfüllen 2 Fallbearbeitungen Aufbaustufe 6 
 

ZPR/SchKG 9 wird 
angerechnet 

als Wahlmodul 

 
-  

Völkerrecht/Europarecht 6 erfüllt Völkerrecht/Europarecht 9  
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Internationales Privat- und 
Zivilverfahrensrecht 

6 erfüllt Internationales Privatrecht 
(BLaw) 

6  

Wahlpflichtmodul Strafrecht 12 erfüllt Strafrecht II (BT, 
Strafprozessrecht) 

15  

Wahlpflichtmodul Zivil- und 
Zivilverfahrensrecht 

9 erfüllt Wahlpflichtmodul OR/ZGB 6  

Bachelorarbeit 6 erfüllt Bachelorarbeit 6  

Steuerrecht 3 wird 
angerechnet 

als Wahlmodul 

 
-  

Wahlmodule 6 werden 
angerechnet 

als 

Wahlmodule 6  

  

 

 
 

Zur Erfüllung der Anforderungen an den 
Studienabschluss ist während der 
Übergangsphase in Einzelfällen das 
Erbringen von insgesamt mehr als 180 
ECTS Credits notwendig. 

 

→ Die/Der Studierende hat noch alle rot markierten Module zu absolvieren. Durch die bereits absolvierten Module 
(blau) plus die noch zu absolvierenden Module (rot) erbringt sie/er 171 ECTS Credits. Für den Bachelorabschluss 
sind jedoch mindestens 180 ECTS Credits erforderlich. Dazu die entsprechende Frage/Antwort aus den FAQ: 

 

 


